[Bearbeiterhinweis:

Seit Inkrafttreten der DSGVO berichteten viele Heilmittelpraxen immer wieder, dass Arztpraxen die Kommunikation über Telefax mit dem Hinweis auf den Datenschutz verweigern. Hierbei begegnen wir häufig Missverständnissen. Die Nutzung von Telefax ist unter Beachtung einiger Aspekte auch weiterhin bisher zulässig.

Dieses Muster können Sie verwenden, um gegenüber Arztpraxen oder anderen Partnern die Verwendung von Telefax zu begründen. Sie dürfen dieses Schreiben als Stellungnahme in unserem Namen versenden.

An der Stelle, an denen der Text gelb markiert ist, fügen Sie bitte den Namen und die Adresse Ihrer Praxis ein.
Falls Sie weitere Aspekte oder Sachverhalte, die in der Vorlage noch nicht abgebildet sind, in die Vorlage aufnehmen möchten, wenden Sie sich gerne an uns
Sollten Sie Fragen haben, zögern Sie bitte nicht, sich an uns zu wenden.

DATAprivat GmbH
horbach@dataprivat.de
0241-99 77 6 88 3

Entfernen Sie ganz zum Schluss bitte auch diesen Bearbeitungshinweis.
Ihr DATAprivat Team]



Datenschutzinformation zur Verwendung von Telefaxgeräten



Sehr geehrte Damen und Herren,

wir vertreten die Praxis

[Mustermann, Musterstraße 1, 12345 Musterhausen]

als externe betriebliche Datenschutzbeauftragte. Im Rahmen der Umstellung des Datenschutzrechtes wurde vielfach diskutiert, ob ein Versand von Patientenunterlagen (i.e. Rezepte) über das Kommunikationsmedium Telefax weiterhin zulässig ist. Nach unserer uneingeschränkten Rechtsauffassung ist dies der Fall.

Das bedeutet: Sie können uns auch weiterhin Telefaxe schicken und von uns Telefaxe empfangen.

Um gegebenenfalls vorhandene Unsicherheiten auszuräumen, möchten wir Ihnen im Folgenden ein paar Informationen zum Umgang mit Telefax in der Praxis unserer Mandantschaft an die Hand geben.


I.

Die Verwendung von Telefaxgeräten zur Übertragung von Informationen und Schriftstücken zwischen Praxen und anderen Stellen ist auch weiterhin nach Inkrafttreten der DSVGO uneingeschränkt zulässig. Die DSGVO hat insofern an der bereits unter dem BDSG-alt geltenden Rechtslage nichts geändert.

Wir möchten betonen, dass es sich bei der Verwendung von Telefaxgeräten nicht um eigene Verarbeitungszwecke handelt, die einer eigenen Legitimationsgrundlage bedürften, oder über die der Betroffene etwa nach Art. 12, 13 DSGVO zu informieren wäre. Vielmehr handelt es sich bei der Verwendung von Telefax auch nicht um eigene Verarbeitungstätigkeiten i.S. Art. 30 DSGVO, sondern lediglich um Mittel der Verarbeitungstätigkeit i.S. Art. 7 S. 1 DSGVO. Die Verantwortlichen der Datenverarbeitung sind dabei in der Wahl der Mittel grundsätzlich frei. Unsere Mandantschaft hat sich insoweit entschieden, auch weiterhin das Telefax als Mittel der Kommunikation zu wählen.

Die Wahl der Mittel wird ausschließlich durch die Anforderungen der Art. 24, 25, 32 DSGVO eingeschränkt. Danach muss ein eingesetztes Mittel erforderlich für den mit der Verarbeitungstätigkeit verfolgten Zweck bei gleichzeitiger Wahrung ausreichender und angemessener Sicherheit der Datenverarbeitung sein. Diese beiden Voraussetzungen sind im Falle der Nutzung von Telefax unserer Mandantschaft vollumfänglich gegeben.




II.

Die Verwendung des Kommunikationsmittels Telefax ist zur Erreichung des mit den von unserer Mandantschaft verfolgten Zwecks der Verarbeitungstätigkeiten erforderlich, da ein milderes, die Rechte der Betroffenen weniger belastendes und gleichermaßen wirksames Mittel, nicht ersichtlich ist.

Der Zweck besteht in der Kommunikation mit anderen Praxen. Hierbei hat sich das Telefaxgerät seit nunmehr fast vierzig Jahren hervorragend bewährt. Es ermöglicht eine unkomplizierte und sichere Kommunikation und erleichtert den Praxisalltag ungemein. Eine inhärente Gefahr für die Rechte und Freiheiten von Betroffenen, die sich aus der Verwendung von Telefaxgeräten bezogen auf den Übertragungsweg ergeben könnte, ist nicht erkennbar. 

Eine mögliche Gefahr für die Rechte und Freiheiten der Betroffenen könnte sich lediglich dadurch ergeben, dass Unbefugte an das beim Empfänger ausgedruckte Telefax gelangen. Hierbei ist jedoch kein für ein Telefaxgerät spezifisches Risiko zu erkennen. Ebenso ist eine Gefahr für die Rechte und Freiheiten der Betroffenen bei jedem Schriftstück oder Druckergebnis zu besorgen, welches frei zugänglich herumliegt.


III.

[bookmark: _GoBack]Die Verwendung von Telefaxgeräten setzt auf der Seite des Verwenders die Einhaltung erforderlicher und angemessener Maßnahmen der Datensicherheit voraus. Dies ist auf der Seite unserer Mandantschaft uneingeschränkt der Fall. Folgende Sicherheitsmaßnahmen sind für die Verwendung von Telefaxgeräten sinnvoll und durch unsere Mandantschaft auch umgesetzt:

· Es muss durch technische und organisatorische Maßnahmen sichergestellt sein, dass es nicht zu einer Fehleingabe der Faxnummer kommt. Faxnummern werden entweder im Gerät selbst einprogrammiert oder im Register der Praxis gespeichert.
· Faxgeräte müssen so aufgestellt sein, dass ein Zugriff von Dritten auf das Fax ausgeschlossen ist.


IV.

Wir hoffen, dass wir Ihnen durch unser Schreiben für ein wenig mehr Klarheit im Umgang mit Telefaxgeräten verhelfen konnten. Wir gehen davon aus, dass wir auch in Zukunft über Telefax mit Ihnen kommunizieren werden.

Sollten Sie konkrete Fragen zur Umsetzung des Datenschutzes in der Praxis unserer Mandantschaft haben, können Sie diese gerne auch unmittelbar an uns richten.

Mit freundlichem Gruß


Rainer Horbach
Externer betrieblicher Datenschutzbeauftragter
Geschäftsführer DATAprivat GmbH 
